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Verordnung zur Änderung der Verordnung über verkaufsoffene Sonntage vom 
23.04.2014 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die bereits bestehende Verordnung der Gemeinde Neufahrn b. Freising vom 23.04.2014 für 
verkaufsoffene Sonntage beschränkt sich aktuell auf folgende Tage und Bezeichnungen: 
 
Erster Sonntag im Mai – Maidult 
Letzter Sonntag im Juni – Marktplatz International 
Letzter Sonntag im September – Herbstfest 
 
Eine Bezeichnung und ein Termin haben sich geändert. Die Beteiligung der erforderlichen 
Stellen erfolgte ohne jegliche Einwände. 
 
Die „Maidult“ wird in Zukunft durch das Frühlingsfest ersetzt und findet am letzten Sonntag 
im April statt. Der „Marktplatz International“ wird geändert in „Neufahrn ist bunt - Fest der 
Kulturen“. Letzteres findet in Zukunft an einem Samstag statt, weswegen keine Aufnahme in 
die Verordnung mehr notwendig ist. 
 
Folgende Änderungen werden vorgeschlagen: 
 
 
 

§ 1 
 
§ 1 wird wie folgt geändert: 
 
Die drei bisherigen Spiegelstriche werden ersetzt durch: 
 
- letzten Sonntag im April - Frühlingsfest 
- letzten Sonntag im September - Herbstdult  
 
 
 



§ 2 
 
 

Die Verordnung zur Änderung der Verordnung über die verkaufsoffenen Sonntage tritt eine 
Woche nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 
 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt folgende Verordnung zur Änderung der Verordnung über die 
verkaufsoffenen Sonntage vom 23.04.2014: 
 
Verordnung zur Änderung der Verordnung über die verkaufsoffenen Sonntage vom … 

 
Die Gemeinde Neufahrn bei Freising erlässt gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über den 
Ladenschluss vom 28.11.1956 - LadSchlG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
02.06.2003 (BGBl. I S. 744, zuletzt geändert durch Artikel 430 der Verordnung vom 
31.08.2015 (BGBl. I S. 1474) und § 12 der Verordnung über die Zuständigkeit zum Erlass 
von Rechtsverordnungen (Delegationsverordnung – DelV)) vom 28.01.2014 (GVBl. S. 239), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 21.03.2023 (GVBI. S. 104) folgende 
 
Verordnung zur Änderung der Verordnung über die verkaufsoffenen Sonntage:  
 

§ 1 
 
§ 1 wird wie folgt geändert: 
 
Die drei bisherigen Spiegelstriche in § 1 werden ersetzt durch: 
 
- letzten Sonntag im April - Frühlingsfest 
- letzten Sonntag im September - Herbstdult 
 
 

§ 2 
 

Die Verordnung zur Änderung der Verordnung über die verkaufsoffenen Sonntage tritt eine 
Woche nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 
 
 
 
Neufahrn b.Freising, den …………………… 
 
 
 
 
Franz Heilmeier  
1. Bürgermeister  
 
 
 
 



 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
 
Anlagen: 
Lageplan verkaufsoffener Sonntag  
 
 


